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23.09.07

In Sachen VfB Friedrichshafen ./. BWBV u.a.

trifft das Verbandsgericht BWBV in der Besetzung 

Michael Gissibl, Marcus Gall und Volker Fassnacht

im schriftlichen Verfahren am 23.09.2006 folgende Entscheidung:

1. Der Einspruch gegen die Entscheidung der Spruchkammer des BWBV wird zurückgewiesen.

2. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung kann der VfB Friedrichshafen die Spieler Markus Heikkinen und Markus Rouvinen in der Bundesligasaison 2007/2008 einsetzen.

3. Die Kosten des Verfahrens trägt der BWBV.

4. Die Berufung gegen das Urteil des Verbandsgerichts wird zugelassen.

Begründung:

I. Tatbestand

Der VfB Friedrichshafen legte mit Schreiben vom 21.08.2007 Einspruch gegen die Aberkennung durch den Spielausschuss der Spielerlaubnis für die Spieler Heikkinen (V-31469) und Rouvinen (V-28803) beim Verbandsgericht des BWBV ein.

Dieser Einspruch wurde mit Beschluss vom 06.09.2007 an die zuständige Spruchkammer des BWBV verwiesen.

Der VfB Friedrichshafen begründet den Einspruch wie folgt:

Der Verein hält die Aberkennung der Spielerlaubnis nicht mit den Vorschriften des Europäischen Badmintonverbandes vereinbar, weshalb die Vorschrift des DBV in der Anlage V Nr. 6 und 7 der Bundesligaordnung (BLO) unwirksam sei.

Außerdem würde die Vorschrift gegen die Berufsfreiheit der Lizenzspieler in verschiedenen Ländern spielen zu können verstoßen. Verstärkt würde dies durch die unterschiedlichen Laufzeiten der Ligen in den verschiedenen Ländern.

Auch sei eine Wettbewerbsverzerrung nicht zu befürchten, wenn ein Spieler in verschiedenen Ligen spiele.

Weiter wird geltend gemacht, dass eine unzulässige Einschränkung des eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs vorliege.

Aber auch bei einer unterstellten Wirksamkeit der Vorschrift sieht der Verein keine Anwendungsmöglichkeit dieser Norm, weil eine verschuldensunabhängige Haftung durch die Vorschrift nicht gewollt sei. Der Verein habe sich die Spielberechtigung beim finnischen Verband bestätigen lassen und damit alles notwendige aus seiner Sphäre getan.

Dem Deutschen Badminton Verband (DBV) sei schon am 01.06.2007 bekannt gewesen, dass die beiden Spieler in der finnischen Liga eingesetzt worden waren. Dem VfB Friedrichshafen wurde aber erst am 16.08.2007 die Aberkennung der Spielberechtigung mitgeteilt. Damit sei der Meldetermin vom 01.08.2007 überschritten.

Der VfB Friedrichshafen beantragte daher:

Die Aberkennung der Spielberechtigung der genannten Spieler zurückzunehmen.

Am 09.09.2007 entschied die Spruchkammer, dass dem Einspruch des VfB Friedrichshafen stattgegeben wird.

Die Spruchkammer stellte fest, dass der Einspruch gegen die Entscheidung des Spielausschusses vom 16.08.2007 am 21.08.2007 eingelegt wurde.

Die Spruchkammer gab dem Einspruch statt, da der Baden-Württembergische Badmintonverband (BWBV) ausschließlich gem. § 8 der Spielordnung (SpO) für die Erteilung der Spielerlaubnis zuständig sei und demnach ein Spieler die Spielerlaubnis erhalten müsse, wenn nur eine Spielerlaubnis im Bereich des DBV bestehe, so dass die Spieler Markus Heikkinen und Markus Rouvinen die Spielerlaubnis erhalten müssten.

Gegen diese Entscheidung konnte binnen 48 Stunden Widerspruch beim Verbandsgericht eingelegt werden.

Mit Email vom 11.09.2007 legte Arno Schley im Auftrag des DBV-AfBL und des RfS 019 Einspruch gegen die Entscheidung der Spruchkammer ein.

Begründet wird der Einspruch (Berufung) damit, dass die Entscheidung der Spruchkammer nicht die Vorschriften des DBV berücksichtige. Würde diese Entscheidung bindend sein, so würden die Vorschriften des DBV außer Kraft gesetzt werden können.

II. Entscheidungsgründe

Der zulässige Berufung ist unbegründet.

1. Zulässigkeit

Der Einspruch des VfB Friedrichshafen gegen die Entscheidung des Spielausschusses vom 16.08.2007 erfolgte rechtzeitig. Zwar ging der Einspruch am 21.08.2007 beim Verbandsgericht ein und nicht gemäß § 7 Abs. 2 Rechtsordnung (RO) bei der Geschäftsstelle des BWBV, doch erhielt die Geschäftsstelle innerhalb der Rechtsmittelfrist Kenntnis vom Rechtsmittel, so dass die Rechtsmittelfrist als gewahrt gilt. 

Auch die fehlerhafte Annahme der Zuständigkeit des Verbandsgerichts führt nach bisheriger Rechtssprechung des Verbandsgerichts zu keiner Verfristung des Rechtsmittels, wenn das Rechtsmittel als solches fristgemäß eingegangen ist. In diesen Fällen wurde das Rechtsmittel bislang von Vereinen eingelegt, hier über einen Rechtsanwalt. Das Verbandsgericht rügte die Zuständigkeit jedoch nicht, so dass dem Verein bzw. dessen Vertreter eine ordnungsgemäße Einlegung des Rechtsmittels bei der Spruchkammer nicht möglich war.

Da die Rechtsmittelfrist nicht vollständig ausgeschöpft worden war, wäre es dem betreffenden Verein noch möglich gewesen, diesen Mangel nachzuholen.

Auch die Berufung des DBV-AfBL und RfS 019 ist zulässig. Die durch die Spruchkammer des BWBV abgekürzte Rechtsmittelfrist wurde eingehalten.

Der Berufungsführer ist durch die Entscheidung zumindest mittelbar beschwert und daher auch beschwerdebefugt, obwohl es sich um eine Entscheidung eines Landesverbands handelt.

Die Zuständigkeit wurde auch mit dem Verbandsgericht des DBV abgeklärt, welches keine eigene Zuständigkeit angenommen hat, womit das Verbandsgericht BWBV in der Sache zuständig ist.

2. Begründetheit

Aus Sicht des Verbandsgerichts sind die Vorschriften der Bundesligaordnung anzuwenden. Nach den Vorschriften § 4 SpO und der Anlage V zur Bundesligaordnung kann ein Spieler nur die Spielberechtigung für einen Verein haben, § 4 Abs. 2 SpO und BLO Anlage 5 (2). Über § 4 Abs. 7 SpO und BLO Anlage 5 (7) wirkt diese Vorschrift auch bei Einsätzen in ausländischen Verbänden.

Die Anwendung der Vorschriften zur Bundesligaordnung ergeben sich daraus, dass Mannschaften von verschiedenen Landesverbänden an den Spielen der Bundesliga teilnehmen und dadurch auch eine einheitliche Regelung geschaffen werden kann.

Die von der Spruchkammer herangezogene Vorschrift des § 8 der SpO B.-W. regelt den vorliegenden Fall daher nicht abschließend. Zwar entspricht sie ihrem Wortlaut zunächst weitgehend der Bundesligaordnung, geht aber dann darüber hinaus, weil auch bestimmt wird, dass eine gleichzeitige Spielberechtigung in einem ausländischen Verein nicht zulässig sei.

Abschließend kann § 8 SpO B.-W. nur für den Landesbereich des BWBV gelten. Ansonsten wäre es allen Landesverbänden möglich, Bestimmungen zu erlassen, die die Bundesligaordnung umgehen, so dass Vereine aus verschiedenen Landesverbänden nach unterschiedlichen Kriterien eine Spielberechtigung für die einsetzbaren Spieler erhalten könnten.

Eine konforme Auslegung des § 8 SpO B.-W. neben der Bundesligaordnung ist also möglich.

Die Vorschriften § 4 SpO DBV und der Anlage V (1) bis (8) zur BLO möchte eine Wettbewerbsverzerrung verhindern und die Problematik, dass Spieler aus verschiedenen Vereinen sozusagen gegeneinander spielen können, ausschließen. Eine solche Vorschrift ist nicht von vornherein ungültig. Sie entspricht sogar im Kern der Vorschrift des Landesverbandes Baden-Württemberg.

Der von dem betreffenden Verein behauptete Eingriff in einen eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb führt nicht zu einer Unwirksamkeit dieser Vorschrift.

Der Verein ist keinen anderen Einschränkungen unterworfen wie jeder andere Verein in der Bundesliga. Nicht jede Einschränkung eines eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs führt sofort zu einem unzulässigen Eingriff durch die Vorschriften des DBV. Der Verein hat auch nicht dargelegt, weshalb gerade der VfB Friedrichshafen eine Benachteiligung erleidet.

Auch aus dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes ist ein rechtwidriger Eingriff nicht erkennbar, weil die Mannschaftsmeldungen in Kenntnis der BLO erfolgten, also auch in Kenntnis Anlage V.

Auch ist kein Verstoß gegen Europäisches Recht erkennbar. Ein zeitlich versetzter Einsatz erfolgte nicht, weshalb dahin gestellt bleiben kann, ob die § 4 Abs. 8 SpO als Vorschrift zu Lasten der Vereine Anwendung finden kann.

Im vorliegenden Fall wird von keinem der Beteiligten bestritten, dass die fraglichen Spieler in der finnischen Liga gespielt haben. 

Nach den Vorschriften haftet der Verein gemäß § 4 Abs. 6 SpO, wenn vorsätzlich oder versehentlich eine falsche oder zweite Spielberechtigung beantragt wird. Von dem betroffenen Verein wird ein Verschulden gefordert, welches zumindest fahrlässig sein muss.

Eine Haftung ohne Verschulden hält das Verbandsgericht Baden-Württemberg nicht für möglich.

Ein Verschulden des Vereins wurde von keiner Stelle behauptet, sondern es wurde allein auf das Vorliegen der Vorschrift abgestellt.

Der Verein hatte sich im Juni 2006 eine Bescheinigung vom finnischen Badmintonverband geben lassen, aus der sich ergibt, dass die Spieler Heikkinen und Rouvinen in der Bundesligasaison 2006/2007 eingesetzt werden können.

Aus Sicht des Verbandsgerichts konnte sich der Verein auf diese Aussage verlassen. Ein Verein tut alles notwendige, wenn er sich bei einem Verband nach der Spielberechtigung erkundigt in dem ein Spieler mutmaßlich gespielt hat. Ansonsten wäre der Verein gezwungen alle Verbände zu befragen, was einen kaum möglichen Verwaltungsaufwand bedeutet und trotzdem eine Ungewissheit zu Lasten des Vereins bedeuten würde, wenn sich ein Einsatz in einem ausländischen Verband herausstellt.

Im vorliegenden Fall erhielt der VfB Friedrichshafen vom finnischen Verband die Bestätigung, dass die genannten Spieler keine Spielberechtigung des finnischen Verbandes haben.

Außerdem könnte ein Verein gezwungen sein, mehrmals pro Saison nachzufragen, ob immer noch keine Spielberechtigung für einen anderen Verein besteht.

Auch die Tatsache, dass der Verein vor der Saison nicht erneut beim finnischen Verband anfragte, stellt aus Sicht des Verbandsgerichts kein Verschulden dar, weil sich der Verein ohne weitere Anhaltspunkte darauf verlassen darf, dass sich keine Änderungen ergeben haben. Auch weil die Saisonspiele 2006/2007 ohne Beanstandung blieben.

Nach der Mitteilung des Sportwartes des BWBV Andreas Schuch vom 10.09.2007 (per Email) war er Verstoß eines Doppeleinsatzes dem DBV bereits am 01.06.2007 bekannt. Die Ahndung dieses Verstoßes für die abgelaufene Saison 2006/2007 war nicht mehr möglich, weil gemäß § 4 Abs. 6 SpO und Anlage V der BLO ein Verstoß nur bis 14 Tage nach Ablauf des letzten Spieltages hätte erfolgen können.

Die Mannschaftsmeldung des VfB Friedrichshafen für die Saison 2007/2008 wurde von den zuständigen Stellen trotz Kenntnis dieses Verstoßes seit 01.06.2007 zunächst nicht beanstandet und sogar genehmigt.

Auch hier muss zum Schutz der Vereine die Einhaltung der 14-tägigen Frist gelten, wenn dem Verein kein Verschulden bei Meldung der Rangliste nachzuweisen ist.

Die Vereine benötigen zur Planung einer Saison einen Vorlauf, um eine konkurrenzfähige Mannschaft an den Start schicken zu können. Daher sind sie darauf angewiesen, dass dem Verband bekannte Verstöße ohne Verzögerung dem jeweilig betroffenen Verein mitgeteilt werden. 

Hier genießt der VfB Friedrichshafen Vertrauensschutz.

Etwaige Wettbewerbsverzerrungen durch ein eventuelles Aufeinandertreffen der Mannschaften im Europapokal sind hier zwar nicht gegeben. Dem könnte aber mit einer Einschränkung der Spielberechtigung auf europäischer Ebene begegnet werden.

Zum Schutz des Wettbewerbs ordnet das Verbandsgericht an, dass ein Einsatz der Spieler Markus Heikkinen und Markus Rouvinen bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zulässig ist und keinen Verstoß gegen § 4 SpO und Anlage V BLO darstellt.

Das Verbandsgericht hat hinsichtlich der Gültigkeit des § 4 SpO Bedenken, da mangels ausreichender Kontrollmöglichkeiten bei ausländischen Einsätzen es häufig dem Zufall überlassen bleibt, ob ein Verstoß geahndet wird oder nicht. Hier müssten Kontrollmöglichkeiten bestehen, die vom Verband geschaffen werden, weil es nicht Aufgabe der Vereine sein kann, umfassende Prüfungen durchzuführen hinsichtlich Daten (Spielberechtigungen) auf die sie gar nicht zugreifen können.

3. Kosten

Die Kosten des Verfahrens trägt der BWBV. Als Gegenstandswert wird 1.000 € angesetzt.

4. Rechtsmittel

Gegen diese Entscheidung ist gemäß § 17 Abs. 1 c) und d) RO BWBV die Berufung an das DBV-Verbandsgericht zulässig.

Die Berufung ist binnen einer Woche nach Verkündung bzw. Zugang des Urteils bei über die Geschäftsstelle des BWBV einzulegen.

Vorsitzender des Verbandsgrichts

Michael Gissibl

